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(2) Das Urteil ist zu vollstrecken, soweit es möglich 
ist. Die Staatsanwaltschaft kann das Urteil öffentlich be- 
kanmtmachen.

Anm.: Vergl. Anm. zu § 276.

Wiederaufnahmeverfahren.
§ 282 b

(1) Wird der Verurteilte ergriffen oder stellt er sich 
freiwillig, so ist ihm das Abwesenheitsurteil erneut zuzu
stellen. Bei der Zustellung ist er über die Form und die 
Frist für die Wiederaufnahme des Verfahrens (Abs. 2) 
zu belehren.

(2) Binnen einer Woche seit der Zustellung kann der 
Verurteilte, auch wenn die im § 359 vorgesehenen Gründe 
für die Wiederaufnahme des Verfahrens nicht vorliegen, 
die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen. Sie fin
det st$tt, wenn der Flüchtige sein Ausbleiben durch trif
tige Gründe rechtfertigt oder wenn sonstige Umstände 
vorliegen, die eine Erneuerung der Hauptverhandlung als 
notwendig erscheinen lassen.

(3) Im übrigen gelten für das Verfahren die allge
meinen Vorschriften.

Anm.: Vergl. Anm. zu § 276.

A c h t e r  A b s c h n i t t  

Weitere Maßnahmen gegen Flüchtige 

Beschlagnahme.
§ 283

Insoweit es nach dem Ermessen des Richters zur Dek- 
kung der den Angeschuldigten möglicherweise treffenden 
höchsten Geldstrafe und der Kosten des Verfahrens erfor
derlich ist, können einzelne zum Vermögen des Angeschul
digten gehörige Gegenstände mit Beschlag belegt werden. 
Auf diese Beschlagnahme finden die Bestimmungen der 
Zivilprozeßordnung über die Vollziehung und die Wir-

5


	Wiederaufnahmeverfahren.


